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Die brennenden Fragen sind uch immer omplexe Fragen. Der infache Anstand DC-

bietet, sS1e nıicht überhastet studieren. Wır mussen die Kompliziertheit der Dinge
respektieren aps Paul VI

Die Deutsche Bischofskonferenz ach dem Konzıil
Dıie Bischofskonterenzen haben durch das Zweıte Vatı- Nachbarländern. Mıt echt wurde besonders 1 Konzıil
kanısche Konzıil ıne entscheidende Wendung erfahren. vermerkt, da{ß ın Frankreıich und 1n Italıen früher
Der Codex Iurıs Canonıicı kennt s1e 1n der heutigen keine Bischofskonterenzen gegeben habe, die mMi1t der
orm noch nıcht. Er kennt un: empfiehlt 1n CAl, 297 1LLUT deutschen vergleichbar waren. Tatsächlich fand die
periodische Begegnungen 7zwischen nationalen un: reg10- Vollversammlung des iıtalienischen Episkopats erst wäh-

rend der erstien Sitzungsperiode des Konzıils STa  9 als MNa  —_nalen Episkopaten. Nun exıistierten ZWAar gewissermaßen
Jjense1ts des kirchlichen Rechtsgefüges nationale und reg10- sıch yemeınsamer Meinungsbildung des Konzıilsn
ale Bischofskonterenzen bereıits se1it der Mıtte des genötıgt sah Auch der französische Episkopat hatte

bis Zzu Konzil ersSt Z7wel Vollversammlungen hıntervorıigen Jahrhunderts. Dıie deutschen Bischöfe traten sıch
Zzu erstenmal 1M Jahre 1849 Seıit 186/ bestehen bei - sıch Doch zab in beiden Ländern „Bischofskonfiferen-
nächst wechselnder Zusammensetzung un: Periodizıtät zen 1mM Sınne einer ständıgen kirchlichen Einrichtung:
die Fuldaer Bischofskonferenzen. Dıese beschränkten sıch 1ın Frankreich die „Konferenz der Kardinäle un ErZ-
1m wesentlichen auf den ord- un nordwestdeutschen bischöte“ (mit periodischen Tagungen, melst zweimal 1m
Raum. Daneben yab die Westdeutsche un: die Bay- und eiınem „Ständıgen Sekretarıat des Episkopats“;
erische Bischofskonterenz. YSt se1it 1920 nahmen der 1n Italıen die periodischen Versammlungen der Bischöte

der einzelnen geographischen Regionen und als „Italıe-Vorsitzende der Fuldaer Konterenzen un der Vor-
sitzende der Bayerischen Konterenz regelmäßig den nısche Bischofskonferenz“ die ebenfalls periodischen Ta
Sıtzungen beider remıen als Beobachter teil. YSt se1it SuNgenN der Vorsitzenden der regionalen Konterenzen

MIt einem VO aps ernannten Vorsitzenden un einem1933 1St der ZESAMTE bayerische Episkopat 1n der (Gesamt-
kontferenz vertreten. ebenso VO aps ernannten „Generalsekretär“. Daneben
Wenn die Deutsche Bischofskonferenz aut ihrer dies- zab W1€E in Frankreich auch in Italıen noch andere

dem Gesamtepiskopat verantwortliche Stellen: d denjährigen Herbsttagung ıhr hundertjähriges Bestehen
feierte, handelte sıch dabei1 eher ein Teiljubiläum, (ebenfalls VO aps ernannten) Generalassıstenten der
denn die Deutsche Bischofskonterenz als solche exıstiert Ja Katholischen Aktion 1m Bischofsrang. AIl diesen Zu-
erst se1it Konzilsende, gENAUSCHOMIMECN, se1it der Verab- sammenschlüssen Wr aber eiınes gemeinsam: Es handelte
schiedung des Statuts März 1966 Bıs dahıin gzab sıch Vereinigungen oder „Versammlungen“ auft rel-
nıcht NUuUr keine Bischofskonfterenz MIt jurisdiktionellen willigkeitsbasıs ohne rechtliche Zuständigkeiten. Diese
Vollmachten, gab sı1e auch nıcht 1mM Sınne einer stAan- 7Zusammenschlüsse wurden VO  3 Rom lange eit nıcht
digen Einrichtung kirchlichen Rechts, sondern 1U als ohne Vorbehalt gebillıgt, spater aber, besonders seit 1965,
periodisch statthindende „Fuldaer Bischofskonferenzen“. begünstigt un: gefördert un: gelegentlich auch MILt Quası-
Es gab deswegen auch keinen ständigen Vorsitzenden des rechten ausgestattet. ber ıhr moralisches Gewicht WAar

VO unterschiedlicher Wiıirkung Je nach der zahlenmä{fßi-Episkopats, sondern NUur einen gewählten ständıgen Pra-
sıdenten, der die periodischen Zusammenkünfte eitete. SCn Größe des betreffenden Episkopats, der Struktur der
Die Beschlüsse der Konterenz hatten keine kirchenrecht- tagenden Gremien und der Reichweite ıhrer ständiıgen
liche Verbindlichkeıt, w as natürlich nıcht bedeutet, da{fß Einrichtungen. Würde iNan eınen (mit vielen Vorbehalten
s1e über das Medium überdiözesaner Einrichtungen völlıg versehenen) Vergleich iınnerhal vorkonziliarer 7ustände
ohne rechtliche Wirkungen blieben. 7zwıschen dem deutschen und dem romanıschen Modell

7z1ıehen (ım angelsächsischen Bereich zab Anknüpfungen
Vergleich mA1t den Nachbarländern beide Formen), könnte iI1A  } 5  1, da{iß bei letzteren

Dıie Sıtuation War reilich nicht überall dieselbe. Es wurde (analog gelte das für den amerikanıschen W der
VO deutscher Seıte mMIit Blick auf Fulda oft darauf hin- administratıve Zug und bei letzterem iıne wenıgstens
zewlesen, da{fß 1m deutschen Bereich Ühnliches gilt tür rudimentäre gemeinsame Handlungsweıse deutlicher AUS-

Osterreich und die Schweiz wenı1gstens se1t dem W €1- epragt WAaTr, W 4S sıch Ja auch 1mM Entstehen oder 1n der
ten Weltkrieg die nationale 7 usammenarbeıit des Ep1- Förderung zahlreicher überdiözesaner Einrichtungen be-

sonders nach 1945 ausdrückte.skopats besser geregelt se1 als eLw2 1n den romanıschen
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Das Konzil hat 1U  _ diesem Zustand der Vorläufigkeit psychologischen Faktoren, die die vorkonziliare Zusam-
menarbeit und einem Teıil dıe Konzilsdiskussion be-eın Ende gemacht. Es hat ZWAar die historischen Formen

der usammenarbeit 7zwischen den „ Teilkirchen“ (Bı- stımmten, nıcht außer acht gelassen werden. Sie werden 1m
chofsdekret, Abschnitt 36), Synoden, Provinzial- un deutschsprachigen Bereich un besonders iın der Bundes-
Plenarkonzilien, die ohnehın durch die mächtige Aus- republik neben dem Zwang und dem VWıllen, die gemeın-
pragung römischen Zentralismus’ NUuUr noch ein unwirk- Sammen Probleme auch gemeinsam lösen und Fragen, die

kirchenrechtliches Schattendaseıin tührten, nıcht - tür alle deutschen Katholiken VO  — einıger Relevanz sınd,
aSteTl, aber die Bischofskonferenzen als einen „Zu- einheıtlich regeln, 1n absehbarer eıt noch weıter-
sammenschlufßß, 1n dem die Bischötfe eines bestimmten 1 an- wirken. Man wırd also noch einıgen Mut aufbringen
des oder Gebietes ıhren Hırtendienst gemeinsam AaUS$S- mussen, über lokal Gewachsenem den drängenden SC-
üben“, anerkannt un ıhnen wenı1gstens begrenzte Jur1Ss- meınsamen Lösungen den Vorzug geben. Das gilt VO  -

diktionelle Vollmachten übertragen. Und nıcht 1LLULT das dem schr eintachen Fall gemeinsamer Bezeichnungen für
Das Bischofsdekret vermeidet allerdings in den Ab- dıe GuUueCnN diözesanen und pfarrlıchen Lai:engremien,
schnıtten (36—38), VOon den Bestimmungen über denen Beschlusses der Bischofskonferenz sich isher
die Bischofskonferenzen spricht, den Ausdruck Kollegialı- nıcht alle Diözesen bereitfanden, über die Erarbeitung
tat und umschreibt den theologischen Gehalrt der Bischots- eınes gemeinsamen für den Verhandlungspartner verbind-
konferenz als Institution allgemeın als „Gemeın- lichen Standpunktes 1n der Schulfrage un 1n den Be-
chaft der brüderlichen Liebe“ und als ‚Eıter tür die den ziehungen 7zwischen Kiırche und Staat in Deutschland 1m
Aposteln aufgetragene Sendung  “  9 durch die die Bischöte allgemeınen bıs Zur Notwendigkeit eines (nicht 11ULr

„gedrängt“ würden, „iıhre Kräfte und iıhren Wıiıllen wissenschaftlichen) gemeinsamen Programms für dıe
vereinen, um csowohl das gemeinsame Wohl Ww1e auch das Priesterausbildung 1n allen Diözesen einschliefßlich der
Wohl der einzelnen Kırchen Öördern“. Bildung VO  _ Schwerpunkten tür die notwendige Spezial-

Dıiıe faktische Entwicklung ausbildung. Es gilt unter ganz anderen Voraussetzungen
Hınter dieser Zurückhaltung steckten nıcht blofß ZEWI1SSE auch bezüglıch der gemeinsamen Deckung der überdiöze-

SAaNCc finanziellen Verpflichtungen (gegenwärtig 1Bedenken VOT einer theologischen Strapazıerung des Kol-
Jlegialitätsbegrifis oder der Herausbildung VOIN Regelfall 4,5 0/9 des Kirchensteuerautkommens der einzel-
„Nationalkirchen“. Schon der mühsame Weg des Bischots- Diözesen, aber auch hier gibt Ausnahmen) und für
dekrets VO  > seinem ersten Entwurt bıs Z endgültigen die verschiedenen Formen „zwischenkirchlicher“ Hilfe,
Verabschiedung WAar Beweiıs dafür, da{fß inNnan neben dem WwW1e S1E 1n dem Bischöflichen Werk Juvate intendiert
Willen Z gemeinsamen Zusammenarbeit ıne größt- werden.

Die hiıer angedeuteten Bremswirkungen sind 1n Deutsch-mögliche Selbständigkeit der Diözesen nıcht preisgeben
wollte. Zahlreiche Bischöte plädierten mehr für die land treilıch nıcht eın innerkirchlich oder diözesan Z

Weiterentwicklung des hıs dahin bereıts Wirksamen und verstehen, sondern mussen, abgesehen VON den Proble-
wollten die iurisdiktionellen Zuständigkeiten der Kon- 9 die die eutsche Spaltung aufgıbt, auch 1 Zusam-
terenzen auf eın Mınımum beschränkt wıssen. Das hatte menhang MI1t der töderalistischen Struktur der politischen
sıch schon bei der Diskussion erstier Sachfragen gezeıigt. Verhältnisse gesehen werden, die ihre Auswirkungen auch
Selbst iın liturgischen Fragen esträubte sıch 1ne immerhin auf den kirchlichen Sektor haben und die Mentalität des
beachtliche Minderheit eine Zentrierung der BESCTZ- deutschen Katholizismus Samn“z seinen Institutionen mMit-
gebenden Vollmachten bei den Bischotskonterenzen. (Ge- pragen. Viele überdiözesane Institutionen, Katholi-
gCH eine einschneidende institutionelle Festigung der Kon schen Bibelwerk 11 Stuttgart über das Liturgische Institut
terenzen wandte siıch auch der damalige Vorsitzende der 1n Trier hıs zZ.u manchen bischöflichen Hauptstellen, sind
Fuldaer Bischofskonferenz, Kardinal Frings, als sıch unten ner oder wenıgstens auf freiwilliger Basıs enNt-

B die Errichtung eıgener Sekretarıate der Bı- standen. Das gilt auch für einen Großteil der Einrich-
schofskonferenzen aussprach. „Zentralıistische Vorstellun- des Laienapostolats (vgl dazu die beiden Referate
en trafen sıch (also) IN1ITt partikularistischen Tendenzen“ VON Köppler und H Maıer auf dem Katholikentag

Seeber, Das Zweıte Vatıcanum, Konzil des ber- 1n Bamberg (vgl Herder-Korrespondenz Jhg., 357
BangS, 155) und 360) Das Problem, das sıch der Bischofskonferenz
Dıie nachkonziliare Entwicklung nat sıch ZW ar über solche zunächst, aber dann allen überdiözesanen kirchlichen
Bedenken hinweggesetzt. inmer mehr Zuständigkeiten Einrichtungen tellt, 1St. die Umsetzung des bereits Vor-
un Rechte KOommMen auf S1e Z 1 liturgischen Bereich, 1n handenen 1n die VO der kollegialen Verantwortung der
den Fragen der Priesterausbildung (vgl die Diskussion Bischöfe geforderten einheitlichen Entscheidungen und
auf der Bischofssynode 1n ds Heft, 581); 1n dem cehr Strukturen. Hemmende Faktoren bestehen auch 1 polı-
vielgestaltıgen Bereich innerkirchlicher Zusammenarbeit tischen Bereich. SO ISt 7R eın gemeınsames Handeln des
(Z bei der Errichtung der verschiedenen Laı:engremien, Episkopats 1n der Schulfrage neben dem mangelnden
der Priester- un Pastoralräte 1n den einzelnen Dıiözesen); Konsens innerhalb der Bischofskonferenz über die Alter-
1ın der Regelung der Beziehungen Rom un den natıve: staatlıche Konfessionsschulen staatlich Aa1ll-
benachbarten Episkopaten; iın den gemeinsamen Inıtıa- erkannte Schulen 1n treier Trägerschaft, auch erschwert
t1ven Zzugunsten der Entwicklungsländer und der Mıs- durch die Kulturhoheıit der Länder mM1t ihren vertrakten
sionskirchen (in diesem Punkt 1St die deutsche Bischofs- Auswirkungen auf kirchliche Zuständigkeiten.konterenz gew1ß bereıts VOT dem Konzil durch die Grün-
dung der Werke „Miısereor“ und „Adveniat“ beispielhaft Statut UunN Geschäflsordnungvorangegangen); schließlich 1n den Beziehungen den
anderen christlichen Kırchen. Von diesen aufßeren Hemmnissen abgesehen, kann aber
Irotz dieser Eigengesetzlichkeit geSAMT- und partikular- nıcht geleugnet werden, da{ß 1n der unmittelbaren Nach-
kirchlicher Entwicklung ürfen dıe Bremswirkungen der konzilszeıt auch innerhalb des Episkopats selbst Zögern
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un Unsicherheit bezüglıch der Struktur un Arbeitsweise versammlung herbeizuführen“. Dies ist insofern möglich,
der Bischofskonferenz un ıhrer Verzahnungen mi1t lo- als nach der Geschäftsordnung der Vorsitzende bei
kalen und regionalen Gegebenheıiten testzustellen Vorliegen eines dringenden Grundes „Jederzeıt“ die Mög-
un da{fß diese die Handlungsweise der Konfterenz och iıchkeit hat, ine außerordentliche Vollversammlung e1n-
mitbestimmen. uch 1M Statut der Konterenz stößt INan zuberuten. Ist ıne Entscheidung der Vollversammlung
noch auf solche Spuren. nıcht möglıch der Vorsitzende 1St gebunden, ıne solche
In mehreren Bestimmungen ann INa  - das erkennen, be- einzuberufen, WEeNnn eın Drittel der Mitglieder S1e for-
sonders der Stellung der verschiedenen Urgane der dert ” 1St der Vorsitzende gehalten, nach Möglichkeit
Bischofskonferenz gyegenüber der Vollversammlung. Die einen schriftlichen Beschlufß der Mitglieder der deutschen
Bischofskonferenz definiert sıch 1n dem Statut (Art als Bischofskonferenz herbeizuführen“. Ist eın Beschlu{fß der
der „Zusammenschlufß der Bischöfe der deutschen Diöze- Vollversammlung nıcht möglıch, mu{fß der Vorsitzende

Sn

SCI1 Z Studium un: ZUrr: Förderung gemeinsamer „nach Möglichkeit“ wenıgstens das Einvernehmen mi1t
pastoraler Aufgaben, gegenseıtiger Beratung, AA NOL- dem Vorsitzenden der zuständigen Kommuissıon erstel-
wendigen Koordinierung der kirchlichen Arbeit un: Zzu len Nur A dringenden Fällen“ kann der Vorsitzende
gemeınsamen Erlaß VO  . Entscheidungen sSOWI1e Z Pflege VO  — sıch AaUS$S Erklärungen für die Bischofskonferenz ab-
der Verbindungen den anderen Bischofskonferenzen“. geben. Genießt der Vorsitzende auch relatıve Freiheit bei
Mitglieder sind alle Bischöfe MIit eiınem diözesanen oder der Festsetzung der Tagesordnung, wıird ıhm also
überdiözesanen Amt, also auch die Koadjutoren und bei der Vertretung des Gesamtepiskopats nach außen
Weihbischöfe (und ZWAaT, W as das Bischofsdekret often- Zurückhaltung auferlegt. Die Vorrechte der Vollversamm-
läßt, MI1t aktıvem Stimmrecht). Sieht INa die Einzel- lung gegenüber der OGftentlichkeit csollen möglichst nıcht
bestimmungen des Statuts 1 Zusammenhang, wird angetastet werden. In dieser Beziehung 1st auch dıe and-
INa kaum VON einer besonders hervorgehobenen Stellung lungsfreiheit der Kommissionen beschränkt. Sıe haben

nach dem Statut (Art 19) die Aufgabe, „die Fragen, diedes jeweils auf sechs Jahre gewählten un wieder ähl-
baren Vorsitzenden (seıt 1965 Kardinal Döpfner, 1n hre Zuständigkeit allen, prüfen, über das Ergeb-
nächst kommissarisch, seit der Verabschiedung des Statuts N1Ss die Vollversammlung unterri  ten“ und deren
definitiv) sprechen können. Beschlüsse auszuführen. Kommissionserklärungen Li=
Der Vorsitzende mu{(ß AaUS der Zahl der residierenden Bı- über der Oftentlichkeit 1n Fragen ihres Sachbereichs sind
schöfe gewählt werden, mi1t Zweidrittelmehrheit 1n den jedoch 1 Gegensatz eLtw2 ZUr!r Gepflogenheit der Fran-
ersten ZzwWwel Wahlgängen, mMı1t absoluter Mehrheit aAb drit- 7ösischen Bischofskonferenz nıcht vorgesehen.
Le  3 Wahlgang. Er leitet die Vollversammlung, bereitet Gegenwärtig bestehen innerhal der Bischofskonftferenz
deren Tagesordnung VOT un vertritt die Konferenz nach Kommuissıonen, die auf der Vollversammlung 1n Fulda
außen. Im übrigen bleibt se1ne Stellung 1 Statut selbst 1mM September 1966 1ICUu usammengesetzZt un gegliedert
noch often. Dasselbe gilt weıtgehend auch für die Kom- wurden (zu ihrer Zusammensetzung vgl Herder-Kor-
m1ıssıonen und den Sekretär der Bischofskonferenz respondenz J6g 697 Seither wurden 1Ur einıge
(gegenwärtig Msgr Karl Forster, ehemaliger Leiter der weniıge Umbesetzungen VOrgeNOMMEN., Den Vorsitz 1in

der Seminarkommission übernahm Stelle des nach RomKatholischen Akademie Bayern), der W1e der Vor-
siıtzende VOonNn der Vollversammlung auf sechs Jahre berutenen Bischots Schröfter der Maınzer Weihbischof
gewählt wird. Gerade bezüglich des Sekretariats wollte Reuß Neu gegründet wurde innerhalb der Kommission

tür Glaubens- und Sittenlehre die Unterkommission fürNan oftenbar Stimmungen, keinen zZzu einflußreichen Ver-
waltungsapparat entstehen zZzu lassen, Rechnung biblische Fragen dem Vorsıitz des Fuldaer Weih-
Art 2 bestimmt: „Der Sekretär nımmt al den Sıtzungen bischofs E, Schick

Der deutschen Bischofskonferenz fehlt isher eın ständıgesder Vollversammlung teil. sxie 1St 1n seiner Arbeit al Cie
Weisungen des Vorsitzenden gebunden. Insbesondere ob- Komuitee, das, Konferenzvorsitzenden geleitet, über
liegt ihm, den geordneten Ablauf der Vollversamm- die laufenden Fragen berät. och dürfte die Hauptkom-

M1SS1ON, deren Vorsitz mMI1t dem der Konterenz gekoppeltlungen vorzubereiten und die anfallende Nacharbeit /
leisten.“ Im anzen erscheint das Sekretariat 1 Statut ist und der außer den dreı deutschen Kardinälen Bischof
mehr als Hiılfsorgan des Vorsitzenden denn als rgan Hengsbach VO  S Essen (zugleich Vorsitzender der Finanz-

kommıiss10n), der Leıiter des katholischen 35  B  ÜürOSs, Weih-der Bischofskonterenz mMi1t Eigenzuständigkeit. Selbst die
Hıltskräfte des Sekretarıats werden (nach Art pA} des ischof Tenhumberg, und Generalvikar Adolf West-
Statuts) VO Vorsitzenden (auf Vorschlag des Sekretärs) berlin) als Mitglieder und der Sekretär der Bischofskon-
bestellt und nıcht Von diesem selbst. terenz als Sekretär angehören, nach und nach ohl solche

Funktionen übernehmen. Das ergıbt siıch schon AUuUS iıhren
Die Organe der Konferenz Sachzuständigkeiten, denen auch die Beziehungen ZW1-

Vergleicht InNnan jedoch das Statut mIıt der Aaus den ersten schen Kiırche und Staat gehören. Da S$1e zugleich die Fra-
praktischen Erfahrungen hervorgegangenen und erst auftf gCN, dıe mehreren Kommuissıonen gemeınsam sind, behan-
der etzten Konferenz ın Fulda 1 September dieses Jah- delt, 1St S1e als zentrales Koordinierungsorgan wenıgstens
L CS verabschiedeten Geschäftsordnung, erhält iINan VO  - den angelegt.
Kompetenzverteilungen eiınen präzıseren Eindruck. Vor Neben der Hauptkommission und ihren Unterkommuiss10-
allem werden die Obliegenheiten des Vorsitzenden mC- Hen konzentriert sıch gegenwärt1ig 1im Prozefß der Konzils-
au festgelegt. Nach der Geschäftsordnung „vertritt der verwirklichung, der Bewältigung der Glaubenskrise und
Vorsitzende die Konterenz nach außen, 1st aber dabei al der allseitig notwendig gewordenen pastoralen npas-
die Beschlüsse der Vollversammlung gebunden“, Liegt ftür u verbunden miıt eiınem estärkeren Bemühen über-
1ne bestimmte rage oder Handlungssituation kein Be- diözesane Planung, die Hauptarbeit in der Kommuissıon

für Glaubens- und Sittenlehre (Vorsitzender Kardinalschluß der Konferenz VOT, 450 1St der Vorsitzende gehal-
teNn, 1m Rahmen des Möglıichen einen Beschlufß der oll- Frings); 1n der Pastoralkommuission (Vorsitzender Kar-

547



D S

dinal Döpfner) mıiıt iıcht weniger als 15 Referaten un Anlafß der Frühjahrskonferenz 1967 1ın Bad Honeft 1St
einer Unterkommuission (für Fragen der Reform des A4anNnO- dabei die Gründung einer Körperschaft öffentlichen
nıschen Rechts), aber beispielsweise auch in der Kommis- Rechts gedacht. Bisher besitzen diesen Status 1M katho-

7  % S10N für Liturgıie (der aufgrund der Sachverbindungen ischen Bereıich die einzelnen Diözesen un 1m ECVaNgC-
mI1t dem römischen Liturgierat un dem deutschsprachigen lischen Bereich neben den Landeskirchen auch die EK  ©
Ausland auch internationale Bedeutung zukommt) un Unabhängig VO der juristischen Form, für die INa sıch
in der Kommissıon tfür Priesterfragen (mıt drei Unter- entscheıidet, geht bei der Gründung des Verbandes dern A a kommıssıionen für Priesterausbildung, tür allgemeine Dıözesen u11n die Findung einer möglichst praktikablen
Priesterfragen un für den Diakonat). Gerade die letzt- Rechtsträgerschaft der Bischofskonferenz 1M welrtlichen
ZENANNTE Kommissıon hat eiınen der gegenwärtig schwie- Rechtsbereıich, da siıch bei ıhr bisher bloß un 1ne KOr-
rıgsten Sachbereiche INıit sehr diskutierten Einzelfragen perschaft kirchlichen Rechts handelte, die Rechtsgeschäfte

behandeln: Seminarreform, Wiedereinführung des 1im weltlichen Bereıich aber mıiıt den steigenden kirchlichen
Diakonats, Zölibatsfrage, während für die Reform des Kompetenzen zunehmen. Bisher mufßte die Konterenz be]
theologischen Studiums die Kommuıissıon tür Wissenschaft der Abwicklung weltlicher Rechtsgeschäfte den Weg über
und Kultur tederführend 1St. ine Gewährleistungsdiözese nehmen. ıne andere Folge

ergibt sıch daraus auch tür den inneren Bereich der Kon-
Dıie yechtlichen Zuständigkeiten terenz. ach der vorgesehenen Satzung sınd in Fragen

innerhalb der Konferenz, die den Verband betreffen, NUurAuch bezüglich der Kommissionsarbeit leiıben die Praro-
gatıven der Vollversammlung, ohl AaUS Bedacht auf Fın- die Residentialbischöfe stiımmberechtigt, nıcht aber die
mütigkeit, voll erhalten. Daß dabei der Respekt VOL der Weihbischöfe. Allerdings WAar bereits bisher für Beschlüsse

der Vollversammlung, die iın die Regierung der einzelnenEntscheidungsfreiheit des Einzelbischofs miıtgemeınt ISt,
kommt 1MmM Bestreben nach möglıchster Einstimmigkeıt VOL Diıözesen 1m Sınne der CA4Aall,. 37234 und 2345 des GiIC eingre1-
allem bei langfristig bindenden Beschlüssen ZUuU Ausdruck. ten, die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Residential-
Es xibt Tel verschiedene Kategorıen VO  3 Beschlüssen der ıschöte und Koadjutoren notwendig. Beispiel: dıe Gr  un-  A
Vollversammlung: INIt Zweidrittelmehrheit gefaßite dung der katholischen Wochenzeitung.
Beschlüsse MIt verbindlicher Rechtskraft, bei denen siıch

Notwendiger AusgleichJurisdiktionsakte der Konferenz 1M eigentlichen Sınne
handelt. Solche Beschlüsse sind 1Ur 1in drei Fällen VOTI- So aufschlußreich das rechtliche Gefüge der Konfterenz
gesehen: W e das allgemeıine kirchliche echt solche Ent- auch sein Mag, iıhr kirchlicher Führungsauftrag steht un
scheidungen vorsieht, der Apostolische Stuhl 1n tällt mMit iıhrer pastoralen Wirksamkeit. Dabei 1St pastoral

durchaus 1im umtassendsten Wortsinn verstehen:einem bestimmten Falle ine solche Entscheidung VO der
Konferenz ordert oder WEn die Konferenz en Aposto- Sınne einer möglıchst einheitlichen Seelsorgsgestaltung,
ischen Stuhl ıhrerseıits ersucht, einen VOIIN allgemeinen tür die die optimale Rechtsgestalt höchstens Voraussetzun-
Kirchenrecht nıcht vorgesehenen verbindlichen Rechts- CM schaft Wıe schon eingangs erwähnt, sind der Bischofs-
beschlu{fß tassen dürfen; MT Zweidrittelmehrheit konferenz durch das Konzil un: bei der Durchführung
gefafßte Beschlüsse ohne 5 Rechtsverbindlichkeit 1mM der verschiedenen Dekrete viele Aufgaben zugewach-
kirchenrechtlichen Sınne. Der Einzelbischof 1St diese SCH, da{ß S1e möglichste Handlungsfreiheit braucht, u11l

Beschlüsse WAar AausSs kollegialer Verantwortung gebunden, den Erwartungen, die 1n S1Ee gestellt werden, gerecht
ıhrer Durchführung aber nıcht in jedem Fall Ver- werden. Wenn INa  ‘ VO  - Gemeinschaftsaufgaben des

pflichtet. Verweıigert die Durchführung, 1St jedoch Episkopats spricht, wırd zunächst ımmer auf die Liıturgie
verpflichtet, seine gegenteılıge Entscheidung dem Vor- verwiesen. Mıt echt S1e 1St Ja das Zentrum des kirch-
sitzenden ZUr Kenntnıis bringen, un dieser mMu diıe ıchen Lebens. Zudem 1St der Bereich, der rechtliche
Vollversammlung seinerseıts davon unterrichten: mıiıt Rahmen klarsten vorgezeichnet ISt. ber &iDt —

absoluter Mehrheit getrofiene Beschlüsse, die bloße Emp- dere, nıcht mıinder wichtige Sektoren, ein rechtlicher
iehlungen darstellen. Zwang besteht, die moralısche Verpflichtung geme1ın-

Handeln aber nıcht geringer 1St 1m Lehrbereich,Im Sınne des Statuts wird VO  - der Geschäftsordnung dıe
ENSC Verbindung 7zwischen Vorsitzendem un Sekretariat 1m katechetischen Bereich, in dem breiten Sektor des Ver-
präzisıiert. ber auch unabhängıg davon wachsen dem hältnisses VO  3 Kırche un Welt, VO  - der Okumene ganz

schweigen. Die traditionellen Hoheistrechte einerSekretär bedeutende Tätigkeiten Z enn nımmt nıcht
11UL den Sıtzungen der einzelnen Ommıiıssıonen be- Diözese siınd heute nıcht mehr der yeeıgnete Rahmen,
ratend teil, tührt auch den Vorsıitz der der inanzkom- wirksame Seelsorge betreiben. Die kirchliche Füh-
mM1sSsıON der Bischofskonferenz unterstehenden Fınanz- rung 1in Deutschland braucht, gegenüber ihren lie-
geschäftsführung. fen bleibt das Verhältnis zwıschen dern glaubwürdig wirken, gemeinsame Zielvorstellun-
em Sekretarıiat der Bischofskonferenz un: dem Katho- Cn Diese mussen nicht einmal sehr in den rechtlichen

Strukturen siıchtbar werden. Es iSt vermutlich nıchtlischen uro 1n Bonn, der Vertretung des Episkopats
be1 der Bundesregierung, die 1m Statut der Konterenz wichtig, daß die lokalen un! diözesanen Gremıien, eLWwW2

unberücksichtigt bleibt, aber se1It dem Rücktritt VO  - die Priester- oder Seelsorgsräte, dieselbe Geschäftsordnung
besitzen. Es 1St aber für die Seelsorgsarbeit un! für denPriälat Wiıssing gleichrangıg w1e die Vertretung der EKD

(Militärbischof Kunst) VO  - eiınem Mitglied des Episkopats innerkirchlichen Dialog, 1 Verhältnis ! Klerus un
geleitet wırd (gegenwärtig 1St Bischof Heinrich Ten- den Laıen, unerläßlich, da{fß innerhalb des Episko-

Pats gemeinsamen Programmen un: Grundsatzent-humberg, der se1n Amt als Weihbischof VO üunster JE
doch beibehält). scheidungen kommt. Es erfordert die UÜbernahme VO

Eıne geWwlsse Adaption institutioneller Art dürfte ohl Verpflichtungen, die manchmal bedrängender erscheinen
noch MIt der Gründung des Verbandes der Diözesen mögen als manche Rekursverpflichtung ach Rom. Der
Deutschlands se1in. Nach Pressemeldungen Aaus letztere Weg mag sicherer erscheıinen. Und Klagen in
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Rom, das Appellationswesen se1 keineswegs 1m Abneh- oder verdunkelt sind, übergeht. ıne Fortsetzung und
inen begriffen, bestätigen, da{ß dieser Weg nach w1e VOTLT Vertiefung dieser Form bischöflicher Lehrverkündigung
auch dort begangen wird, Raum bliebe geme1n- Hinzuziehung eines noch breiteren Kreıises VO

Regelung Ort un Stelle. Dadurch finden aber Theologen un Laienberatern könnte die Lücken ausfül-
die Probleme NUur ine rechtliche un damıt oft wirklich- len Dabei stünde ohl auch 1n Deutschland das Thema
keitsfremde Lösung. Atheismus, sowohl seiınen lehrhaften Ww1e un S@e1-
Auch die Auseinandersetzung die nachkonziliare Re- nen dialogischen Aspekten, als esonders dringlich Es
form der Kırche kann 1U 1n kollegialer Führung durch- waren andere Schwerpunkte Cn autf moraltheolo-
gestanden werden, Ww1e auch NUuUr kollegiale Führungsfor- gyischem oder katechetischem Gebiet, ebenso 1 soz1alen
INCN, die die Pluralität der Erfahrungen auf allen Ebenen Bereich, besonders Themen, die in Deutschland ımmer
Nutzen, die Kıirche bei aller Festigkeit ın den Grundlagen, vernachlässigt schıenen, aber jetzt nıcht ohne ehe-
1n lebendiger ewegung un ın ständiger Reflexion auf INenNnZz aufbrechen: die Friedensfrage, der kirchliche Be1-
ıhre Reformbedürftigkeit erhalten annn Solches kolle- trag Z Verteidigung der menschlichen Grundrechte.
xiale Handeln auf nationaler Fbene 1St auch Voraus- Auch der deutsche Katholizismus ebt 1ın ungläubiger Um-

nıcht NnUu  + tür kırchliche Dezentralisierund, SO11- gebung, deswegen bedarf der Festigung der Funda-
ern für ıne wirksame Führung 1n der Gesamtkirche. durch Einbeziehung iıhrer Infragestellung durch die

anderen.Eın eyster Schritt
! berdiözesane PlanungMıt der Konstituierung der rechtlichen Gestalt 1St das 1N-

stitutionelle Provisorium eendet. Die Sachfragen, die Für den kirchlichen Führungsstil 1St ıcht gleichgültig,
innerkirchlich vielfach mıt der Autoritätsfrage gekoppelt welche Themen behandelt werden. Er wird 1Ur xy]laub-
sind, sınd iındessen drängender geworden. haft, WEENN autf die zentralen Fragestellungen trift. Die
Dıie Deutsche Bischofskonferenz hat mMI1It dem Lehrschrei- Gründung eınes Pastoralinstituts nach dem Modell des
ben 95 alle, die VO  — der Kırche MITt der Glaubensverkün- Pastoralinstituts für diıe Niederländische Kirchenprovinz
digung beauftragt sind“ (Paulinus-Druckereı, Trıer), eınen wurde VO  S der Arbeitsgemeinschaft VO  . Pastoraltheolo-
ersten Schritt driıngend notwendiger nachkonziliarer Füh- SCIl Seıine Verwirklichung solite nıcht lange

auf sıch wartfen lassen. Dabe;ji WAre der Kontakt e1INeSs sol-Das auftf der etzten Konfterenz in Fulda
verabschiedete Schreiben inıtıert 1n Deutschland ıne chen Institus den benachbarten „anthropologischen“
LIEUE Oorm bischöflicher Verlautbarungen. In ıhm nımmt Disziplinen unerläßlıch. ine wirksame Pastoral kommt
der Episkopat Grundfragen des Glaubens theologisch heute schliefßlich nıcht AUuUS ohne pastoral- un rel1g10ns-
sachkundig un zugleich verbindlich Stellung. Es tehlt soziologische Daten- un Motivforschung. Der Unter-
dabei gewi1ß nıcht Warnungen, die iın ersten Presse- kommission der Pastoralkommission für überdiözesane
meldungen nach der Konferenz mißverständlich für das Planung (Vorsıitz Weihbischof Reufßß) wächst hier ine
Ganze 24  IIN wurden. ber das Schreiben berück- wichtige Funktion Die wenıgen Einrichtungen, die auf
sichtigt nıcht Nur die Ambivalenz der Entwicklung, SO11- diesem Gebiet in Deutschland arbeiten, eiıden SU-
ern auch die Vielschichtigkeit der Probleme, die sich neller un: finanzieller Schwindsucht. Sıe wurden bisher
nıcht zuletzt dadurch zuspıtzen, daß die Kirche sıch der VO Episkopat wen1g oder Sal nıcht gefördert. Da aber
Welt 1n eiınem Augenblick geöffnet hat, „da S1e cselbst die deutsche Kirche 11U  — einmal nıcht 1 Ruf steht, ıne
VO der Aufgabe e1nes vertieften Selbstverständnisses be- ITMmMe Kirche se1N, mü{fßte gelingen, mehr Mittel für
ansprucht wird“ (S Zugleich wird darin das emu-  e solche Grundlagenforschung aufzuwenden un die Aus-
hen erkennbar, Lehrfragen auSZUSaßSCNH, da S1e ZWar gyaben für andere, VO der zentralen Aufgabe der Kırche
die Umsetzung 1n den personalen Vollzug nıcht selbst ın der Gesellschaft her gesehen, wenıger vordringliıche
leisten, aber doch ermöglichen helfen. Zum erstenmal wırd Projekte zurückzustellen. Denn Schwerpunktbildung 1n
beispielsweise 1ın eiınem kirchlichen Lehrschreiben S der pastoralen Planung 1St 11U  —_ einmal auch ıne Haus-
bis 20) das Problem der Entmythologisierung exegetisch haltsfrage. hne unmittelbar von der Bischofskonferenz
un: lehrmäßig ohne unentschuldbare Verkürzung darge- geschaften worden se1n, steht auf all den genannten
stellt un: interpretiert, auch wenn dabei (wohl mit Recht) Gebieten dem Episkopat 1ne Reihe bereits fruchtbar
die Übertreibungen stärker herausgestellt werden als die arbeitender un VO  $ iıhm finanzierter Einrichtungen ZUrLr

ebenfalls nıcht leugnende Befruchtung gläubigen Den- Verfügung. Das Bibelwerk, das Liturgische un: das Ka-
ens Manche AÄussagen ZURER Eucharistie S 21—2 mögen techetische Institut wurden schon geENANNLT. Andere muß-
mehr VO Bemühen diktiert se1ın, Frömmigkeitshaltungen ten Neu geschaften, wıeder andere weiıter ausgebaut oder
miteinander versöhnen, als theologische Tietfen ZU- 1n ıhrer Arbeitsweise und 1n ihren Zielsetzungen über-
loten, dennoch wird 1n dem Schreiben eın Modell ZUF prüft werden. iıne ZEW1SSE Flurbereinigung bei den
schrittweisen Bewältigung innerkatholischer Kontro- bischöflichen Arbeits- un Hauptstellen scheint sıch ANZU-

GrSsen vorgelegt. Die notwendige Freiheit in der Lehr- bahnen Sıe muüßte ohl in die pastorale Schwerpunkt-
entwicklung wiıird nicht angetastert. Neuere theologische planung SOWI1e 1n die Neuordnung der Zusammenarbeit
Entwicklungen wurden einbezogen. Das Schreiben, be- zwiıschen Episkopat un Laı:enorganısationen einbezogen

werden. Unautschiebbar erscheıint die Verstärkung unsonders der Schlußteil (Die Gläubigen un die Welt VO

heute, 29—34), 1St ıcht trei VO  e kirchenspezifischen Neuorientierung der Arbeit 1 Bereich kirchlicher Sozial-
Klischees VO Menschen unserer Tage, aber wiırd - trorschung Einbeziehung der konkreten Fragen, die
gleich die volle cQhristliche Existenz 1ın ıhrer Welt- heute 7zwiıischen Kırche un: Gesellschaft estehen. Dabei geht
zugewandtheit un zugleich 1n ihrer eschatologischen mehr die Erarbeitung orientierender Handreıichun-
Dıiıstanz ıhr sıchtbar gemacht. SCN, se1 für den Episkopat selbst, se1 für die Ver-

Wıe DESAQT, handelt sıch hıer eiınen efrsten Versuch, schiedenen Einrichtungen für Erwachsenenbildung, se1
der noch viele Themen des Glaubens, die heute kontrovers für die verschiedenen neugeschaftenen diözesanen Gre-
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mien. Dıie mehr geschichtlich un prinzıpienhaft Orıen- Ausschusses 7zwischen der Bischofskonferenz un der EKD
tierte Arbeit, W1e s$1e bisher VO Mönchen-Gladbacher beschränkt bleiben. Zunehmend wichtiger werden auch
Zentralinstitut praktiziert wurde, 1St yewiß wertvoll, die Kontakte MIt den Orthodoxen. In etzter eıt hat
aber tür die Praxıs eher unergiebig. INa  - sıch der Federtührung des Bischofs VO  3 Kegens-

burg, Graber, theologischen Austausch und unnnStärkung der Zusammenarbeit Stipendien tür orthodoxe Theologen katholisch-theo-
Das kann 1Ur geschehen durch eine möglichst CNKC und logischen Fakultäten 1n Deutschland emüht.
sachbezogene Zusammenarbeit MmMIit dem Kirchenganzen. Zu den inneren Beziehungen kommen die Verbindungen
Das Wıiıe dieser Zusammenarbeit wurde bereits nach allen nach außen. Neben den innerdeutschen Beziehungen xibt
Seıiten diskutiert. Die Bischofskonferenz hat 11U1 die E1r- gemeinsame kirchliche Probleme des deutschen Sprach-
sten Schritte Gegenwärtig ISt 11124  ' daran, die VO LAaumnesSs. Im Sachbereich Liturgie haben sıch diese Bezie-
Statut vorgesehene ständige Beratergruppe VO Theologen hungen durch die Zusammenarbeit der lıturgischen Instı-
und Laıen formieren. Die Mustersatzungen für die Lute 1n Trıer, Salzburg un Fribourg bisher durchaus
Priester- un: Seelsorgsräte wurden bereits auf der Hon- fruchtbar gestaltet. Sporadische Kontakte bestehen auch
neter Tagung Ende Februar verabschiedet. In den meısten 7zwischen den Sekretariaten. Die Zusammenarbeit könnte
Diözesen wurden die beiden RAte inzwischen bereits CI - aber durch die regelmäliige Entsendung VO Beobachtern
richtet. Das NECUE Statut des Zentralkomitees wurde autf den Vollversammlungen un wichtigsten Kommuiss1ions-
der etzten Vollversammlung 1n Fulda VO  3 den Bischöfen sıtzungen noch vertieft werden. Das Konzıil un noch
gebilligt (vgl ZU Inhalt des Statuts Herder-Korrespon- mehr die Synode haben vezeıgt, WwW1e entscheidend für
en ds Jhg., 306; dazu den Kommentar VO  ; gesamtkırchliche Lösungen die regionale Vorklärung der
Schardt 1n den „Stimmen der Zeits, Junı 1967 461 anstehenden Fragen 1ISt. Die internationale KontaktpflegeDie Spiıtzenorganisation der katholischen Verbände —_ 1sSt auch 11 kıirchlichen Berei  Cn  L unerläßlich geworden.halt dadurch yrößere Unabhängigkeit gegenüber dem Schon mehr als einma|l wurde aber die schwache inter-
Episkopat. Das Zentralkomitee seinerse1lts steht mMi1t seinen nationale Präsenz des deutschen Episkopats kritisjiert.
Einrichtungen und Mitgliedern, etwa mıt dem Kultur- Der materiellen entspreche keine gleichrangige personellebeirat, der Bischofskonferenz beratend A Verfügung. räsenz. Eıne yrößere Aktivität der Deutschen Bischofs-
Verdoppelungen, W1e sS$1e jetzt noch gerade 1m Schulsektor konferenz etwa bei Vorbereitung der europäıschenbestehen, muüfßÖten vermieden werden. Doch wırd die riıch- Bıschofssymposien wurde auf dem ersten Symposium 1m
tıge Orm der Kommunikation Eerst gefunden werden etzten Sommer in Noordwijkerhout (Holland) auch vVon
mussen. Eın gewisser Dualismus ßr sıch gegenwärtig ausländischen Bıschöten gefordert.ohl ıcht ganz vermeiden. Er 1St als Katalysator ZUTLT

Bischofskonferenz un ÖffentlichkeitStärkung des Laienelements vermutlich unentbehrlich.
Doch dart durch eiınen solchen Dualısmus die Kommun-1i- Nıcht wenıger wichtig als die internationalen Beziehun-
kation iınnerhalb der Kirche nıcht erschwert werden. ıne S  T,  en 1St das Erscheinungsbild des Episkopats gegenüber
mögliıchst ENSC Beratung mıiıt der Theologie, aber auch der deutschen Oftentlichkeit. Dieser MuUu den Eindruck
mMIit den Laıien über die Einrichtungen des Zentralkomitees vermeıden, als wende sıch hauptsächlich dann die
hınaus kann solcher Geftfahr abhelfen. Nach dem Statut Oftentlichkeıit, WeNn kirchliche Forderungen CN-
sind Theologen- un Laienberater NUuUr bei der Kommıis- über dem Staat und der Gesamtgesellschaft vertreten
sionsarbeit zugelassen. Da die konkrete Arbeit Ja inner- gilt oder wenn diszıplıinäre Ma{fßnahmen ergreifen
halb der Kommıissıon geleistet wird, haben S1Ee auch OFrt sind. Im ersten Fall besteht die Gefahr, als Interessen-
zunächst iıhren Platz Dennoch läge ohl eın unmittel- gruDDC erscheinen, 1mM zweıten Fall entsteht der
barer Kontakt MIit dem Plenum nahe, weıl gerade Ort alsche Eindruck einse1it1g restriktiver Führung. Solcher
der Ort der gedanklichen Vermittlung un der gEeSAML- Eindruck AfSt siıch vermeıden, wenn der Episkopat die
kirchlichen Meinungsbildung I8t Gegenüber der Theolo- Bevölkerung über die verschiedenen Medien über die
g1€ käme Plenum und Kommuissıi:onen zudem die Aufgabe ZESAMTLE Tätigkeit un die Zz.u behandelnden Probleme
Z nıcht 1L1ULr die verschiedenen Strömungen, sondern auch Qa dem laufenden häalt Dıie Bischofskonferenz verfügt
die verschiedenen Diszıplinen 1mMm Dienste der Kirche an über eine eıgene publizistische OmmM1sSsSION. Eıne ihrer
einen Tisch bringen. Dıies mehr, weıl heute Unterkommissionen unter der Leitung des Limburger
kaum e1in theologisches oder kirchliches Problem 21Dt, das Weihbischofs ampe bemüht sıch u den publizistischen
Von Vertretern 1Ur einer Disziplin gelöst werden kann: Nachwuchs. ehr und mehr hat die Bedeutung der
die rechtlichen Fragen sind MIt den theologischen VO!?- publizistischen Medien tür die kirchliche Arbeit erkannt
quickt, die exegetischen M1t der Pastoral. In vielen kirch- und den Einflu{fß der Kiırche und der Katholiken auf Ss1e
lıchen Sachfragen ware zudem auch die Zuziehung VO steigern versucht. Nıcht z7uletzt hat InNnan durch die
evangelischen Beratern überlegen, da sıch Ja viele Pro- Starthilfe für die umstrıttene NECUEC katholische Wochen-
bleme der ırchlichen Führung nıcht gemeinsam, zeıiıtung diesen Bemühungen Ausdruck gegeben. Die Sorge
doch wenı1gstens paralle] stellen. Aut diese Weiıse könn- den publizistischen Nachwuchs, die 1ın Zukunft VCOT-

ten die bestehenden ökumenischen Kontakte 7zwıschen den stärkt werden soll, 1St wichtig; das Bemühen publı-
Spiıtzen auf mıiıttlerer un unterer Fbene noch verdıichtet zistischen Einflu{ß 1St legıtım. Doch 1n einer Gesellschaft
werden. Die 1 katholischen Bereich ex1ıstierenden unıver- und 1n eiıner Kirche, deren ınnere Kommunikation auf
sıtären un: treien ökumenischen Institutionen könnten dem Prinzıp Intormation beruht, bedart auch der
ohl VO  —_ her die notwendigen Vorbedingungen Episkopat selbst des ständıgen Kontaktes MI1t der Oftent-

iıchkeit. In der Deutschen Bischofskonferenz, die 1mschaften. Jedenfalls 1St vVvon größtem ökumenischem
Interesse, daß die ökumenischen Kontakte 7zwischen den Gegensatz etwa ZUr tranzösischen bisher über keine
Kırch: nıcht LLUTL aut Begegnungen zwischen den Kır- eigene Pressestelle verfügt, bleiben diesem Aspekt
chenleitungen un autf die Beratungen des gemeinsamen gew1ß noch Desiderate offen.
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